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2/2025 
 

 Vorwort KO Rudolf Buchner – ein Aufruf zur Kammerwahl! 
 6. April, Rinderschau im Pielachtal 
 Info-Veranstaltung AMA Gütesiegel Getreide → Seite 8 
 BIO-Kontrollkostenzuschuss – inkl. 2023 jetzt abrechnen 
 ÖPUL-Weiterbildungsverpflichtung, das Online-Angebot unbedingt nutzen! 

 
 

Hier geht’s 
zum WhatsApp-ABO!  
 
 

Lilienfeld und St. Pölten 

                    2/2025 
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BBK St. Pölten 
 

SVS Sprechtage 
 

SVS-Kundencenter Neugebäudeplatz 1, 
3100 St. Pölten 
 

Mo. bis Do., 7.30 bis 14.30 Uhr 
Fr., 7.30 bis 13.30 Uhr 
 

Hinweis! Nutzen Sie für bäuerliche SV-Anlie-
gen bevorzugt den Mi. oder Fr. als Sprechtag.  
 

Voranmeldung erforderlich, online unter 
svs.at/termine od. unter Tel. 050 808 808 od. 
über die BBK unter 05 0259 41600 
 

 

 Rechts-/Steuerberatung 
 

 

jeden Dienstag-Vormittag ab 8.30 Uhr in der LK 
NÖ, Termin unter 05 0259 27000 vereinbaren! 

 

 
 

Kammerobmänner am Wort 
 

Rudolf Buchner, BBK Lilienfeld 
 

Geschätzte Bäuerinnen und Bauern! 
 

Am 9. März sind wir Bäuerinnen, Bauern und 
Grundbesitzer aufgerufen, unsere Interessens-
vertretung zu wählen. Glücklicherweise haben 
wir eine gesetzlich verankerte Berufsvertre-
tung, die nicht selbstverständlich ist, sondern 
von unseren Vorfahren hart erarbeitet und er-
kämpft werden musste. 
 

Damals wie heute ist es wichtig, neben der Lan-
deslandwirtschaftskammer auch regionale Be-
zirksbauernkammern zu haben, um den Betrie-
ben vor Ort jederzeit beratend zur Seite stehen 
zu können. In Zeiten sich ständig ändernder 
Herausforderungen brauchen wir Bäuerinnen 
und Bauern umso mehr eine Institution, die uns 
durch ein umfassendes Beratungs- und Weiter-
bildungsangebot, durch Hilfestellung bei der 
Förderabwicklung und in der gesetzlichen Inte-
ressensvertretung kompetent und verlässlich 
zur Seite steht.  – Die NÖ Landwirtschaftskam-
mer hat sich mit ihren Bezirksbauernkammern 
zu einem modernen Dienstleistungsunterneh-
men in der Land- und Forstwirtschaft entwi-
ckelt, auf das wir stolz sein können. 
  

Um die Geschicke in unserer Kammerarbeit 
auch in Zukunft weiter in eine positive Richtung 
zu lenken, braucht man kluge, aber auch be-
sonnene Köpfe, die optimistisch und mit neuen 
Ideen in die Zukunft blicken.  
 

Setzen wir am 9. März ein Zeichen, gehen wir 
zur Wahl, stärken wir dadurch unsere Landwirt-
schaftskammer, um bei Verhandlungen für die 
Gesetzgebung entscheidend mitbestimmen zu 
können.  
 
Euer 
Rudolf Buchner 

 
 
 
Betriebswirtschaft 
 

Kleinbetragsrechnungen 
Für Investitionsanträge ab 2023 
 

Gemäß §82 der GSP-AV ist auf allen Rechnun-
gen, die im Rahmen eines Zahlungsantrags 
vorgelegt werden, der Rechnungsempfänger 
anzugeben, selbst wenn der Rechnungsbetrag 
weniger als 400 € netto beträgt. 

BBK Lilienfeld 
 

Rechtsberatung 

 

26. März, 23. April u. 28. Mai  
13 bis 15 Uhr, Voranmeldung 05 0259 41000     
 

SVS Sprechtage 
 

25. März, 29. April u. 20. Mai 
8.30 bis 12 Uhr u. 13 bis 15 Uhr 
Anmeldung erforderlich unter svs.at/termine 
od. unter Tel. 050 808 808 od. über die BBK 
unter 05 0259 41000 

Viehmarkttermine Bergland  
 

Kälbermarkt Bergland: 
27. Feb., 13. u. 27. März, 10. u. 24. April, 8. u. 
22. Mai, 5. Juni 
 

Zuchtrinderversteigerung:  
26. Feb., 2. April, 7. Mai u. 11. Juni 
      
 

Achtung! 
 

 

Beide BBK’n sind am 6. Mai ganztägig ge-
schlossen. 

Zeckenschutz – Impfaktion 
Termine BBK St. Pölten 
21. März, 9 bis 10.30 Uhr 

Termine Kirchberghalle 
21. März, 12.30 bis 13.30 Uhr 
Anmeldung unter svs.at/zeckenschutzimp-
fung oder Tel. 050 808 808. Nur bei erstmaliger 
Teilnahme erforderlich! 
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Mehrfachantrag 2025 
 

Hilfestellung durch die BBK 
Noch ein Termin erforderlich? 
 

Allen Antragstellerinnen und Antragstellern, die 
auch bisher die Hilfestellung durch die BBK in 
Anspruch genommen haben, wurde zwischen-
zeitlich, beginnend mit Nov. 2024 ein Termin für 
die Antragsentgegennahme in der BBK zuge-
sandt. – Die Hilfestellung ist somit voll im 
Gange und wir ersuchen, die noch ausständi-
gen Termine zuverlässig in Anspruch zu neh-
men.  
 

Sollten Sie den MFA in den letzten Jahren 
selbstständig beantragt haben, für den MFA 
2025 jedoch wieder die Dienstleistung der BBK 
beanspruchen wollen, ist eine unverzügliche 
Terminvereinbarung vorab telefonisch unter 
05 0259 41000 (BBK Lilienfeld) oder 05 0259 
41600 (BBK St. Pölten) erforderlich. 
 

Frist für Einreichung MFA 2025 
 

Der MFA 2025 muss bis spätestens 15. April 
eingereicht werden. Bei dieser Frist handelt es 
sich um eine Fallfrist (ohne Nachfrist). 
 

Der 15. April zählt auch als Fallfrist für Flächen-
zugänge und Referenzänderungsanträge. 
Beachten Sie auch diesbezügliche Korrekturer-
fordernisse bereits gestellter Anträge, d.h., 
rechtzeitig Termin vereinbaren!   
 

AMA-Bewirtschafterwechsel 
Achtung, rechtzeitige Meldung notwendig! 
 

Bewirtschafterwechsel auf Grund von bei-
spielsweise Pensionsantritt müssen rechtzei-
tig an die AMA gemeldet werden, vor allem, 
wenn die Abgabe des MFA durch den Folge-
bewirtschafter erfolgen soll. 
 

 
 

Pflanzenbau  
 

Pflanzenschutzgeräteüberprüfung 
Nicht vergessen! 
Die Pflanzenschutzgeräteüberprüfung beschei-
nigt den gesetzlichen Mindeststandard. Alle in 
Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräte 
müssen sich einer Geräteüberprüfung unterzie-
hen. Das Überprüfungsintervall ist alle drei 
Jahre. Bei Neugeräten ist erstmal nach 5 Jah-
ren ab Kauf eine Überprüfung notwendig (Da-
tum laut Kaufvertrag). Vereinbaren Sie daher 
rechtzeitig einen Termin in einer autorisierten 
Werkstätte. Nach Ablauf der Gültigkeit der Pla-
kette gilt eine Toleranzfrist von 2 Monate. Von 
der Überprüfung ausgenommen sind handge-
haltene sowie schulter- und rückentragbare 
Geräte. 

 

Nmin - Bodenuntersuchung 
durch BBK zu Kosten von 4 € je Probe! 
 

Terminvereinbarung mit Pflanzenbau-Berater 
Ing. Doppel unter 05 0259 41621.  
 

Auf sorgfältige Probenziehung achten! Boden-
probe gut durchmischen (Probennahme frü-
hestens am Vortag und kühl lagern). Proben-
menge mind. 250 g, Entnahmetiefe 0-30 cm, 
keine Einstiche auf untypischen Stellen (Vorge-
wende, Randstreifen, Nassstellen, ...). 
 

Biologische Wirtschaftsweise 
 

Bio-Kontrollkostenzuschuss 
Kontrollen bis inkl. 2023 jetzt abrechnen! 
 

Alle Kontrollen, die bis 31. Dez. 2023 erfolgten, 
(= alte Förderperiode), können noch bis 30. 
Juni mit dem Excel-Formular eingereicht wer-
den. Dem Zahlungsantrag sind Rechnungen 
der Bio-Kontrollstelle und Zahlungsnachweise 
beizulegen.  
 

Zahlungsanträge für Kontrollen ab 1. Jän. 2024 
können ausschließlich in der DFP gestellt wer-
den → Dazu muss jedoch der Antrag auf För-
derung genehmigt sein (ist in der DFP zu se-
hen).  
 

Erinnerung: Förderungsanträge für den Bio-
kontrollkostenzuschuss können nur mehr über 
die DFP gestellt werden (auch für jene Bewirt-
schafter:innen möglich, die die fünf Jahre in der 
alten Förderperiode noch nicht voll ausschöp-
fen konnten).   
 

Nähere Informationen bzw. Unterstützung bei 
der Antragstellung bei DI Karnholz. 



Seite 6 Bezirksbauernkammer aktuell, Nr. 2/2025 

 

 

Tierhaltung 
 

Rauschbrand der Rinder 
Keine meldepflichtige Tierseuche mehr! 
 

Rauschbrand zählt nicht mehr zu den melde-
pflichtigen Tierseuchen. Das bedeutet: 
▪ keine Meldeverpflichtung der Impfung ge-
gen Rauschbrand seitens der Tierhalter:innen 
od. Tierärzt:innen 
▪ keine behördlich organisierte Schutzimp-
fung u. keine Zurverfügungstellung von Impf-
stoff 
▪ keine Erhebungen in Zusammenhang mit 
verendeten Rindern auf Weiden od. Almen mit 
Verdacht auf Rauschbrand/Para-Rauschbrand 
 

Tierhaltererklärung für 2025 
bis 31. März im VIS melden 
 

Bis Ende März müssen alle Schweinehalter:in-
nen die Tierhaltererklärung für das Jahr 2025 
im VIS abgeben. Die Erklärung gilt unabhängig 
davon, ob kupierte oder unkupierte Schweine 
gehalten werden. 
Für Betriebe mit bis zu 10 Schweinen ist heuer 
letztmalig die Erklärung in Papierform möglich. 
Ab 2026 müssen auch diese Betriebe die Tier-
haltererklärung elektronisch im VIS erfassen.  
 

Die Tierhaltererklärung für 2025 beruht auf den 
Ergebnissen (Erhebung der Schwanz- und 
Ohrverletzungen sowie Risikoanalyse) des 
Vorjahres (2024). Diese Unterlagen müssen 
am Betrieb aufliegen. 
 

Weitere Infos zum Thema bzw. Unterlagen 
sind auf der Homepage der LK NÖ abrufbar. 

Neuanlage von Weideflächen 

Projekt Weideland NÖ - Fördermöglichkeit 

Unter bestimmten Voraussetzungen werden 
neue Weideflächen gefördert:  
▪ Neuanlage von Weiden mind. 1 ha (vorher 
keine Weidenutzung) bzw. Erweiterung von 
Weiden um mind. 2 ha  
▪ Beweidung der Fläche mit Rindern, Schafen, 
Ziegen, Gänsen od. Farmwild für mind. 5 Jahre 
Gefördert werden Weideeinrichtungen, Ein-
zäunung, Weidezaungeräte, Futterstellen, 
Tränken, Unterstände, Saatgut bei Neuansaat, 
Arbeitszeit, … 
Förderhöhe: 30% der Nettoinvestition inkl. Ei-
genleistungen u. max. 500 €/ha neuer Weide. 
 

Beratung und nähere Informationen bei Rein-
hard Gastecker unter 05 0259 23203 (LK NÖ).  
 

Aktuelles Tierseuchengeschehen 
Biosicherheit beachten! 
 

Die Blauzungenkrankheit bei Rindern, Scha-
fen/Ziegen, die Geflügelpest (Vogelgrippe), die 
afrikanische Schweinepest bei Wildschweinen 
und die Maul- und Klauenseuche in Deutsch-
land sowie die Pest der kleinen Wiederkäuer in 
Ungarn machen deutlich, wie wichtig die Biosi-
cherheit am eigenen Betrieb ist.  
Die Biosicherheit umfasst alle getroffenen Maß-
nahmen, um die Gefahr der Einschleppung 
und Ausbreitung von Infektionserregern zu mi-
nimieren. 
Broschüren zur Biosicherheit ste-
hen auf der Homepage der LK Öster-
reich kostenlos zur Verfügung! → 
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Aus-/Weiterbildung 
 

Bio-Weiterbildungsangebote  
Jetzt nutzen!  
 

Zum BIO-Bildungsprogramm→ 

 
ÖPUL-Weiterbildungen  
Online Kurse unbedingt nutzen! 
 

Da eine große Anzahl an Betrieben, die ver-
pflichtende Weiterbildung bei bestimmten 
ÖPUL-Maßnahmen (UBB, BIO, EEB, HBG, 
GWA) noch nicht abgeschlossen hat, empfeh-
len wir die Absolvierung von Onlinekursen bis 
zum 31. Dez. 2025. 
 
 

Anmeldung unter noe.lfi.at oder → 
 
 

Nutzen Sie unbedingt diese Möglichkeit. On-
linekurse können Sie zeit- und ortsunabhängig 
von zu Hause absolvieren! 
 

Achtung! ÖPUL-Weiterbildungen, die bereits 
absolviert wurden, sind im eAMA unter → Flä-
chen → Abfragen einsehbar. Bei fehlenden 
Stunden werden Plausibilitätsfehler im MFA 
2025 angezeigt. Teilnahmebestätigungen 
sind online unter e.lfi.at verfügbar. 
 
 

Überblick über die erforderlichen Stunden: 

Biokontrolle gut vorbereiten! 
WEBINAR Grünland und Tierhaltung  
 

Inhalt 
▪Worauf legt die Kontrollstelle wert? ▪Welche 
Aufzeichnungen sind notwendig und wie be-
reite ich mich vor? 
 

Vortragende 
Fachexpert:innen (BIO Austria) 
 

Termin/Ort 
25. März 19 bis 21 Uhr 
 

Kostenbeitrag 
20 € pro Person, Anmeldung bis 18. 
März unter →  
 

2 h ÖPUL-Anerkennung BIO 

 

Biokontrolle gut vorbereiten! 
WEBINAR Acker-/Gemüse-/Wein-/Obstbau 
 

Inhalt 
▪Worauf legt die Kontrollstelle wert? ▪Welche 
Aufzeichnungen sind notwendig und wie be-
reite ich mich vor? 
 

Vortragende 
Fachexpert:innen (BIO Austria) 
 

Termin/Ort 
3. April, 18.30 bis 21 Uhr 
 

Kostenbeitrag 
20 € pro Person, 15 € für Bio Austria 
Mitglieder, Anmeldung bis 27. März 
unter →  
 

1 h ÖPUL-Anerkennung BIO 

 

Erfolgreiche Kalbinnenaufzucht 
 

Inhalt 
▪Management der Jungtieraufzucht verbessern 
und wirtschaftlich betreiben ▪Erfolgsfaktoren       
▪Alternativen zur eigenen Bestandsergänzung 
▪Möglichkeiten für Aufzuchtbetriebe (Partner-
betrieb, Preisbildung, Exportkalbinnen) 
 

Vortragender 
Ing. Riegler-Zauner (LK NÖ) 
 

Termin/Ort 
21. März, 9 bis 12 Uhr, Genostar, Kagelsberg 
4, 3244 Ruprechtshofen 

 

Kostenbeitrag 
30 € pro Person, Anmeldung bis 14. März un-
ter 05 0259 23202 (LK NÖ) 
 
 

1 h TGD-Anerkennung 
1 h ÖPUL-Anerkennung BIO 

 

Maßnahme Stunden Frist 

UBB 
Umweltgerechte 
und biodiversi-
tätsfördernde Be-
wirtschaftung  

3 h (DIV) 31.12.2025 

BIO 
Biologische Wirt-
schaftsweise  

3 h (DIV) 
+ 

5 h (BIO) 
31.12.2025 

EEB 
Einschränkung 
ertragssteigender 
Betriebsmittel  

3 h (EEB) 31.12.2025 

HBG 
Humuserhalt und 
Bodenschutz auf 
umbruchsfähigem 
Grünland  

5 h (HBG) 
+ 

EDV-mä-
ßige Er-
fassung 
der Bo-
denpro-

benergeb-
nisse 

31.12.2025 

GWA 
Vorbeugender 
Grundwasser-
schutz Acker  

10 h 
(GWA) 

31.12.2026 
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Wegweiser Schaf- / Ziegenhaltung 
WEBINAR 
 

Inhalt 
▪Grundlegende Informationen über die Bedürf-
nisse und Anforderungen von Schafe u. Ziegen 
▪artgerechte Haltung und Versorgung ▪rechtli-
che Verpflichtungen ▪wirtschaftl. Kennzahlen  
 

Vortragende 
DI Reisinger, Daniel Harter (NÖ Landeszucht-
verband für Schafe/Ziegen) 
 

Termin/Ort 
▪ 4. April, 17 bis 20 Uhr und 
▪ 5. April, 9 bis 12 Uhr 
Kostenbeitrag 
70 € pro Betrieb, Anmeldung bis 28. März un-
ter 0664 78819550 (NÖ Landeszuchtverband 
für Schafe/Ziegen)  
 

1 h TGD-Anerkennung 
1 h ÖPUL-Anerkennung BIO 

 

Besichtigung der Kreislaufanlage 
Afrikanischer Wels 
 

Inhalt 
▪Besichtigung der Indoor Kreislaufanlage zur 
Aufzucht von afrikanischen Welsen in der LFS 
Edelhof ▪Produktionskapazität von 6t/Jahr 
▪wichtige Eckdaten zur Fischaufzucht in Kreis-
laufanlagen 
 

Vortragende 
DI Bichl (LFS Edelhof), DI Haslauer (LK NÖ) 
 

Termin/Ort 
3. April, 14 bis 16.30 Uhr, LFS Edelhof, Edel-
hof 1, 3910 Zwettl 
 

Kostenbeitrag 
25 € pro Betrieb, Anmeldung bis 31. März un-
ter 05 0259 23105 (LK NÖ) 
 

1 h TGD-Anerkennung 

 

Ausbildungskurs Tiertransporte  
zum EU-Befähigungsnachweis 
 

Inhalt 
▪Ausbildung zur Erlangung des Befähigungs-
nachweises ▪praktischer Umgang mit Tieren 
am Transport ▪technische Vorschriften ▪für 
Transporte über 65 km notwendig  
 

Vortragender 
Dr. Püringer-Lepschy (Amtstierarzt) 
 

Termin/Ort 
17. März, 13 bis 17 Uhr, LK NÖ 
 
 

Kostenbeitrag 
65 € pro Person, Anmeldung bis 10. März un-
ter 05 0259 26100 (LK NÖ) 
 

1 h TGD-Anerkennung 

 
Informationsveranstaltung 
 

AMA-Gütesiegel  
Ackerfrüchte/Getreide –   
eine Erfolgsgeschichte für die Landwirtschaft? 
 

Inhalt 
▪österr. Ackerbau im internationalen Wettbe-
werb ▪Ein Jahr AMA-Gütesiegel Getreide: Wie 
geht´s weiter? ▪Wie wird die Marke der Land-
wirtschaft bei den Konsument:innen sichtbar  
 

Vortragende 
DI Weinhappl (LK NÖ), DI Schmid (AMA-Mar-
keting), DI Stallberger (GoodMills Österreich) 
 

Termin/Ort 
12. März, 19 Uhr, Haus der Musik, 
3494 Grafenwörth, Großer Wörth 7  

 
 

Kostenbeitrag 
Kein Teilnehmerbeitrag, keine Anmeldung er-
forderlich 
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Clemens Harm , 0664 / 5231121 

Werkstätte St. Veit 

1 Kuhn Kreiselheuer GF 5801 
1 Pöttinger Novadisc 305 
 
 
Werkstätte St. Pölten  

1 John Deere 6330 
 
 
Andreas Diry , 0664 / 2335216 
Werkstätte Hofstetten 

1 Claas Kreiselheuer Volto 550 HR 
1 Pöttinger Euroboss 330 H 
 
 

Gerhard Wagner , 0664 / 6271483 

Werkstätte St. Pölten 

1 Grillo Motormäher 
1 Pöttinger Terra Disc 3001 
1 Pöttinger Lion + Vitasem ADD 302 
1 Pöttinger Hit 8.81 
1 Fella Scheibenmähwerk SM 310 TL 
1 Rauch Düngerstreuer Axis 20.1W 
1 Steyr 9145 
1 Steyr Profi 4115 
1 Steyr Profi 4110 Classic 
 
 
Werkstätte Böheimkirchen 

1 Silomax Silokamm 
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